
An die Datum des Eingangs:
Kreisverwaltung

Nummer des Unternehmens (bitte immer angeben) Telefon mit Vorwahl (tagsüber erreichbar)

2 7 6 0 7
Betriebsnummer(n) in der Weinbaukartei Telefax mit Vorwahl oder e-mail-Adresse

Antragsteller/in  (Name, Vorname) Name des Kreditinstitutes des Antragstellers

Strasse, Hausnummer Bankleitzahl

PLZ, Wohnort (Betriebssitz) Kontonummer

Geburtsdatum des Antragstellers Kontoinhaber
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I. Ich/Wir beantragen die Gewährung einer Beihilfe f ür die Umstrukturierung von Rebflächen
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 und der Verordn ung (EG) Nr. 555/2008 für die in der
Anlage 1 beigefügten Flächenaufstellung verzeichnet en Rebflächen und Maßnahmen

II. Folgende Umstrukturierungsmaßnahmen sind möglich :    Maßnahme

   außerhalb in Flurbe-
Flurbereinigung reinigung

Verbesserung der Bewirtschaftung durch Erstellung einer modernen Drahtrahmenanlage 31 41
 in Flachlagen mit Anpassung der Edelreis-/ Unterlagenkombination
 an die sich verändernden Klimabedingungen 

Verbesserung der Bewirtschaftung durch Erstellung einer modernen Drahtrahmenanlage 32 42
 in Steillagen mit Anpassung der Edelreis-/ Unterlagenkombination

an die sich verändernden Klimabedingungen 

Verbesserung der Bewirtschaftung durch Erstellung einer modernen Drahtrahmenanlage 34 44
 in Steilst-/ Terrassenlagen mit Anpassung der Edelreis-/ Unterlagenkombination mit An-

passung der Edelreis-/ Unterlagenkombination an die sich verändernden Klimabedingungen 

Verbesserung der Bewirtschaftung durch Erstellung einer modernen, extensiv zu 33 43
bewirtschaftenden Rebanlage mit Anpassung der Edelreis-/Unterlagenkombination

 an die sich verändernden Klimabedingungen

Bitte zutreffende Maßnahmen ankreuzen  (z. B.: 31  X ! )

III. Ich bin / Wir sind damit einverstanden, dass di e Daten aus der Weinbaukartei bzw.
Landwirtschaftlichen Betriebsdatenbank (LBD) verwen det werden.

Bitte wenden!
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Antrag auf Gewährung einer Beihilfe für Umstrukturi erungsmaßnahmen nach der Weinmarktordnung
für das Jahr 2012

Unterlassene Angaben führen zu fehlerhafter Bearbei tung und sind vom Antragsteller selbst zu vertreten

Spätester Abgabetermin ist der 31. Januar 2012, für  Maßnahmen 41 - 44  der 30. April 2012

 



 
IV. Hinsichtlich der Flächen, die neu bestockt werde n sollen, gebe ich / geben wir

folgende Erklärungen ab:

Die in der Anlage 1 aufgeführten Flurstücke sind in meiner/unserer Weinbaukartei verzeichnet.
Der Auszug aus der aktuellen Weinbaukartei ist beigefügt.

Das/die Flurstück(e) ist/sind nicht in meiner/unserer Weinbaukartei sondern in der/den nachfolgend
aufgeführten Weinbaukartei Nummer(n) geführt. Die Bewirtschaftung wird auf mich/uns übergehen.

Anlage 1   Seite  lfd.Nr.           Flur/Flurstück Weinbaukarteinummer

Das/die Flurstück(e) ist/sind nicht in meiner/unserer Weinbaukartei geführt, liegt/liegen aber innerhalb
des abgegrenzten Rebgeländes. Ich/Wir habe(n) das Verfügungsrecht (Eigentum, Pacht), Pachtvertrag
wird vorgelegt.

Für die Flurstücke, die aufgebaut werden, habe(n) ich/wir Wiederbepflanzungsrechte. Auszug aus der
Pflanzrechtedatei der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz ist beigefügt.

V. Ich / Wir sind darüber belehrt, dass
1. die Beihilfe nur gewährt wird, wenn die Pflanzung wie beantragt auch erfolgt, d. h. die angegebene Reb-

sorte, Unterlage, Zeilenabstände und Erziehungsformen sowie das Pflanzjahr eingehalten werden.
Abweichungen haben zur Folge, dass die Beihilfe nicht gewährt wird. Die Rebsorte und die Unterlage 
müssen zum Zeitpunkt der Antragstellung in Rheinland-Pfalz klassifiziert sein.

2. nach Abgabe der Anlage 1 keine neuen Bewirtschaftungseinheiten mehr gebildet werden können.

3. nach der Pflanzung eine Meldung an die Kreisverwaltung erfolgen muss (Anlage 2), damit die Pflanzung
vor Ort überprüft werden kann. Der Anlage 2 ist eine Kopie des Rebenbezugscheines (Rechnung) 
beizufügen, aus der sich der Bezug des Pflanzmaterials (Sorte, Unterlage, Menge) ergibt.
Außerdem ist eine Kopie der Änderungsmeldung zur Weinbaukartei beizufügen, aus der die Änderungen
bei den beantragten Flächen ersichtlich sind.

4. die Pflanzung zum festgesetzten Termin beendet sein muss. D. h. alle Reben müssen gepflanzt, die
Pflanzpfählchen gesteckt sowie alle Endstickel eingeschlagen und verankert und 1 Draht je Zeile
gespannt sein.

5. eine unbefristete Bankbürgschaft der Kreisverwaltung spätestens zum 30.06.2012 vorzulegen ist, wenn
die Maßnahmen nicht bis zum 30.06.2012 abgeschlossen werden können aber die Beihilfe bis zum
15. Oktober 2012 ausgezahlt werden soll.

6. die förderfähige Fläche von der Vor-Ort-Kontrolle festgestellt wird.

7. für 3 Jahre  nach der Zahlung ein Antrag auf Agrarförderung  bei der Kreisverwaltung zu stellen ist.

8. mit der Teilnahme an diesem Programm 3 Jahre Cross Compliance  Überprüfungen erfolgen können.

9. die Nichteinhaltung der Förderbedingungen zum Förde rauschluss führt.

VI. Die Richtlinien "Umstrukturierung" habe ich erha lten und erkenne deren Bedingungen an.

 , den
(Ort)     (Datum) (Unterschrift/en)
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